
25. MÄrz.

Åes sei Pflicht des beklagten Arztes gewesen, die Methoden der
RÇntgenbestrahlung ebenso genau zu kennen wie die von dem
Gerichte gehÇrten Gutachter. (SchluÉ folgt.)

Brief aus Bayern.

JÑngst versuchte Kollege Scholl, mit gutem Erfolge das,
was wir wollen, weiteren Kreisen beizubringen, indem er im hie-
sigen Jungliberalen Vereine Ñber die Stellung der Aerzte zur Re-
form und zum Ausbau der Arbeiterversicherung sprach. Die Aus-
fÑhrungen, die bei der bekannten reichen Erfahrung des Vortragen-
den in jeder Beziehung vortrefflich und dem VerstÄndnis der Zu-
hÇrer ÄuÉerst glÑcklich angepaÉt waren, gipfelten in der Forderung
der gesetzlichen -Festlegung der freien Arztwahl. Dies sei eine
Forderung der Gerechtigkeit: den Aerzten gegenÑber, eine Forde-
rung zur Erhaltung der Freiheit des Ärztlichen Standes, eine For-
derung fÑr die Kranken, die nur dann wirklich den Arzt ihres Ver-
trauens wÄhlen kÇnnten, und liege im Interesse der Krankenkassen.
Wenn nun inzwischen auch der Herr StaatssekretÄr uns mitgeteilt hat,
daÉ sein Interesse fÑr die Ärztliche Sache in,dieser Richtung ein be-
grenztes sei, so ist es nach meiner Empfindung dennoch sehr zu loben,
daÉ von einem auf diesem Gebiete unterrichteten Kollegen unsere An-
Ösichten und Forderungen einmal aus dem Kreise der Aerzte heraus
vor ein grÇÉeres Publikum gebracht und diesem ein Teil unserer
begrÑndeten und berechtigten WÑnsche vorgetragen und verstÄnd-
lich gemacht wurde. Wir kÇnnen in dieser Richtung immer noch
von anderen StÄnden und Berufsvertretungen lernen, die bei jeder
ÖBelastung, die ihnen bei einer Aenderung der Gesetzgebung droht,
sofort durch Çffentliche Versammlungen und intensive Benutzung
der Tagespresse das allgemeine Interesse fÑr ihre Forderungen zu
erwecken suchen. Allerdings sind aber auch die Interessenten an-
derer StÄnde Ñber die VorgÄnge innerhalb ihrer Berufs- und Standes-
sphÄre viel besser unterrichtet wie. unsere verehrten Kollegen, von
denen mir schon mehr als einer ganz ruhig, als ob das keine
Schande und keine SÑnde an unserem Stande wÄre, zugestanden
hat, daÉ man doch nicht alles, was in den StandesblÄttern stehe,
lesen kÇnne. Nun, man sollte doch denken, das wÄre das Wenigste,
was man von einem AngehÇrigen der gebildeten StÄnde verlangen
ÖkÇnnte.

Der Verfertiger des Puro ist mit seiner Klage gegen Kollegen
NeustÄtter, der ihn sehr unsanft in dem Augenblicke auf die
ÖHÑhneraugen getreten hat, als jener glaubte, neuen Atem zu haben,
abgewiesen und zur Tragung der gesamten Kosten verurteilt worden
sei. Kollegen NeustÄtter wurde Wahrung berechtigter Interessen
zuerkannt und im Urteile auch zugestanden, es sei gerichtsbekannt,
daÉ beim Landgericht MÑnchen I gegen den Purofabrikanten wegen
Betrugs Voruntersuchung anhÄngig sei. Herr Kollege NeustÄtter
hat sich in dieser Sache groÉe Verdienste in uneigennÑtziger Weise
erworben und durch die Verfechtung dieser Angelegenheit hoffent-
lich seinem ÜGesundheitslehrerá die verdienten neuen Abonnenten
zugefÑhrt. E

In unseren hiesigen Ärztlichen Standesvereinen geht es fÑr den
Nichteingeweihten scheinbar sehr ruhig und friedfertig zu. Hier
und da muÉ man ja auch als Vorstandschaft dafÑr sorgen, daÉ eine
harmlose Tagesordnung denen wieder Mut macht zu erscheinen,
Ödenen Üdas ewige Streiten und KÄmpfená à bei dem sie aber nie
aktiv beteiligt, also garnicht angestrengt sind à so zuwider ist,
daÉ sie daraus eine billige Entschuldigung fÑr ihren Indifferentis-
mus machen. So wurde in der letzten Vereinsversammlung des
Bezirksvereins MÑnchen-Stadt der gegenwÄrtig den Standesvereinen
von dem AerztekammerausschuÉ zur Beratung vorgelegte Entwurf
einer Standes-- und Ehrengerichtsordnung fÑr die bayerischen
Aerzte durchgesprochen und verschiedene Aenderungen ange-
nommen, die sicher die Annahme der ganzen Vorlage durch
den Landtag gefÄhrden werden. So z. B. der Artikel I, der in
der geÄndert angenommenen Fassung: ÜSÄmtliche Aerzte,
welche in Bayern Praxis ausÑben, unterstehen einer Standes- und
Ehrengerichtsordnung.* So selbstverstÄndlich dieser Satz klingt,
so werden doch weder die den AmtsÄrzten vorgesetzten Ministerien
des Innern und der Justiz noch das Kriegsministerium fÑr die
Praxis treibenden MilitÄrÄrzte dazu ihre Einwilligung geben, daÉ
diese Aerzte im gegebenen Falle dem Ehrengerichte des betreffen-
den ortszustÄndigen Bezirksvereins unterworfen sind, wie es Artikel 4
vorsieht. Sie kÇnnen dazu unter keinen UmstÄnden ihre Zustim-
mung geben, ohne ihre eigene AutoritÄt zu untergraben. Ich
glaube, das dÑrfte wieder einer von den BeschlÑssen sein, der bei
Zuziehung eines Juristen zur Beratung nicht gefaÉt worden wÄre.
ÖMan hÄtte hÇchstens versuchen kÇnnen, solche Aerzte Ñberhaupt

vÇn der Aufnahme in die Kassenarztvereinigungen auszuschlieÉen,
wÄre aber damit mit dem Prinzip der sogenannten freien Arztwahl

in Konflikt gekommen.

al

Ein Artikel der Standesordoung, die Bezeichnung als Spezialist
betreffend, wurde nach lÄngerer Debatte, in der der Versuch gemacht
wurde, fÑr die Berechtigung, sich Spezialist zu nennen, feste
Grenzen zu ziehen, in der vorgelegten, mit Recht allgemein ge-
haltenen Fassung, wie folgt, angenommen: ÜDie Bezeichnung als
Spezialist oder Arzt fÑr ein spezielles Fach ist ohne Besitz der
nÇtigen Vorbildung unstatthaft.á Nach dieser gewiÉ weit genug
gehaltenen Fassung dÑrften es der ÜBruchá- und ÜKrampfadern-
geschwÑrá-Spezialist nicht sehr schwer haben, seine Daseinsberech-
tigung zu beweisen.

Nicht ganz sine ira et studio gefaÉt erscheint mir eine von der
Versammlung zum Schlusse gefaÉte Resolution, welche also lautet:
ÜDer Ärztliche Bezirksverein MÑnchen hÄlt es fÑr untunlich, daÉ die
Aerztekammervorsitzenden definitiv Ñber die Gestaltung der Ehren-
gerichts- und Standesordnung beschlieÉen. Er ersucht deshalb den
stÄndigen AusschuÉ der Oberbayerischen Aerztekammer (in Aus-
fÑhrung der BeschlÑsse dieser Kammer) sowie sÄmtliche Bezirks-
vereine, energisch darauf zu dringen, daÉ zur endgÑltigen Beratung
der Ehrengerichts- und Standesordnung eine Delegiertenversammlung
aller bayerischen Bezirksvereine einberufen werde.á Wie das Stim-
menverhÄltnis der einzelnen Vereine hierbei geregelt werden soll,
ist vorsichtshalber einstweilen noch nicht gesagt. Auf jeden
Fall muÉ jeden, der die nÄheren UmstÄnde und den ganzen Ent-
wicklungsgang dieser Angelegenheit verfolgt hat, das GefÑhl be-
schleichen, daÉ mit dieser Resolution den MÄnnern des Vertrauens
nicht gerade in der sonst Ñblichen Form dieses Vertrauen bekrÄf-
tigt wird.

Ich mÇchte diesen Brief nicht schlieÉen, ohne des schweren
Verlustes zu gedenken, den die bayerische Aerzteschaft in den letz-
ten Wochen durch den Tod zweier hochverehrter Kollegen, die auch
als feine Menschen und durch und durch noble Charaktere die grÇÉte
Hochachtung in allen Ärztlichen Kreisen genossen, erlitten hat.
Hofrat Schmidt (Reichenhall) und Generalarzt a. D. Seggel haben
beide, besonders durch ihre erfolgreiche TÄtigkeit im Interesseun-
serer Jugend, unvergÄngliche Verdienste und den ehrlichen Dank
der Nachwelt verdient. Der erstere durch seine HeilstÄtte fÑr arme
skrofulÇse Kinder und der letztere durch seine bahnbrechenden Un-
tersuchungen Ñber das SehvermÇgen der Schulkinder. Beide waren
MÄnner, die unserem Stande zur grÇÉten Zierde gereichten und uns
Epigonen als leuchtende Beispiele vor Augen bleiben werden.

Hoeflmayr.

Brief aus: Holland.

Ein neuer Krankenkassengesetzentwurf in Aussicht! Und
zwar einer, der den WÑnschen der Aerzte vÇllig entspricht und
sich von der bisherigen Schablone solcher Gesetze grÑndlich
unterscheidet. Der Gewerbeminister hat im Abgeordnetenhaus mit-
geteilt, daÉ seiner Meinung nach die Krankenversicherung in zwei
grundverschiedene Teile zerfÄllt: die Behandlung der Kranken und
die GeldentschÄdigung. Erstere ist den Çrtlichen, zum Teil schon
bestehenden Vereinen und Einrichtungen zu Ñberlassen; nur soll
deren TÄtigkeit vom Staat kontrolliert werden. Letztere soll vom
Staate organisiert werden, und zwar so, daÉ die Beteiligten tunlichst
die Sache selbst regeln und der Staat nur im Notfall eingreift. So
ist nur die Versicherung fÑr Krankengeld obligatorisch, dagegen
steht es jedem frei, wie er sich Ärztliche Hilfe verschaffen wil).
Die Krankenkassen sind in ihren Vereinbarungen mit den Aerzten
ganz und gar unabhÄngig von den Forderungen der Krankengeld-
auszahlung, und die Aerzte kÇnnen selbst die Ärztliche Hilfe orga-
nisieren. Ihr Wunsch, daÉ die Krankenbehandlung und die Kranken-
geldversicherung bei den neu zu erriehtenden Kassen administrativ
geschieden werden mÇchten (ÜScheidung von Geld und KÇrperá),
ist vom jetzigen Minister noch Ñbertroffen worden. Leider stehen
wieder allgemeine Wahlen bevor, und es ist fraglich, ob das Mini-
sterium diese Ñberlebt. Immerhin sind jetzt einfluÉreiche Vereine
fÑr die Frage interessiert, und das an sich berechtigte System wird
sich auch den Nachfolgern des Ministers empfehlen.

Ebenso abhÄngig von den Wahlen ist die Verwirklichung der
Absicht des Justizministers, der erschreckenden Ausbreitung des
kriminellen Abortes entgegenzutreten. Dieser ist hierzulande
zu einer KalamitÄt geworden. Im Auftrage des GynÄkologischen
Vereins haben Prof. H. Treub und Frl. Dr.C. van Tussenbroek
sich nach dem Vorkommen von Erkrankungen im AnschluÉ an
Abort bei den Kliniken erkundigt. Es wurden als kriminell nur
aufgezeichnet die FÄlle, wo die Frauen die Tat eingestanden, da-
gegen nicht solche, wo die Krankheitserscheinungen Verdacht er-
weckten. Von 1901 bis 1907 stieg die Zahl der eingestandenen
FÄlle von 20 bis 84 im Jahre. Jedoch stieg auch die Zahl der be-
handelten Fehlgeburten regelmÄÉig. In den Kliniken betrÄgt sie
jetzt im Jahre rund 400, die fast alle verdÄchtig sind. Die meisten
sind auch unverheiratet (ein Kind von 14 Jahren sowie ein 17jÄh-
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riges mit ihrem dritten Abortus criminalis). Von den Unverhei-
rateten geben 60% den kriminellen Eingriff zu, von den Verhei-
rateten 6,5%. Viele von den nulliparen Frauen hatten schon sieben-
mal kriminell abortiert. Meist wurden zu dem Eingriff Bougies
verwandt. Unter den 408 FÄllen (in sieben Jahren) von eingestan-
denem Abortus criminalis sind 16 TodesfÄlle vorgekommen (in der
Praxis von 30 Aerzten in Rotterdam in einem Jahre 19!). 106 wei-
tere Frauen erkrankten schwer und erforderten im Durchschnitt
65 Tage Krankenhauspflege, 15 wurden ungeheilt entlassen. Ein
MÄdchen wurde ermordet, das garnicht schwanger war. Eine Frau
starb nach zehnjÄhriger Ehe. AnfÄnglich hatte sie zwei Kinder,
dann krÄnkelte sie fortwÄhrend infolge sieben krimineller Aborte.
Von den MÇrderinnen wird fast nie eine gerichtlich verfolgt. Die
hollÄndische Jurisprudenz fordert zu einer Verurteilung den nie zu
liefernden Beweis, daÉ die Frucht gelebt hat. Man will darum auch
jede Raterteilung an eine Frau, die sich ihrer Frucht entledigen
lassen will, bestrafen. Auch soll die Çffentliche Feilbietung der
Mittel zum PrÄventiv-Geschlechtsverkehr verboten werden. Denn
auch Prof. Treub und Dr. v. Tussenbroek sehen in der unter-
schiedslosen Anwendung der PrÄventivmittel eine der Ursachen des
besprochenen Uebels, weil diese Çfters ihre Wirkung versagen und
dann zum Abortus gegriffen wird. Sie warnen die Aerzte vor einer
leichsinnigen Aussage, daÉ eine Frau nicht mehr Kinder bekommen
soll. Der Gemeinderat zu Amsterdam hat auch jÑngst die Çffent:
liche Ausstellung, Feilbietung und AnkÑndigung von PrÄventiv-
mitteln polizeilich verboten.

In erfreulichem Gegensatz zu diesen Zeichen des Volksselbst-
mordes stehen die Bestrebungen zur Puerikultur. Hierzu ge-
hÇrt u. a. die Stiftung des Vereins zur FÇrderung der Milch-
kunde fÑr PÄdiater und andere Aerzte, TierÄrzte, Chemiker, Bak-
teriologen und Milchtechniker. Sie wird nicht nur das Studium der
Milchkunde unterstÑtzen, sondern auch praktische Ergebnisse publi-
zieren zum Nutzen der BevÇlkerung und der Obrigkeit.

Auch ist die Fruchtabtreibung noch nicht so allgemein, daÉ die
Geburtshilfe ÑberflÑssig geworden wÄre, und in der Jahresver-
sammlung der NiederlÄndischen Gesellschaft zur FÇrderung der
Heilkunde wurde den geburtshilflichen VortrÄgen warmes Interesse
entgegengebracht. Einer der Vortragenden besprach die von Deutsch-
land aus empfohlenen RatschlÄge zur VerkÑrzung der absoluten
Ruhe im Wochenbett. Ein anderer, Dr. Jonges, hat eine Anzahl
Frauen in der von Samuel empfohlenen Haltung entbunden: nÄm-
lich senkrechte Erhebung und Spreizung der Beine mit gestreckten
Knien bei jeder Wehe, wenn der Austritt des Kopfes zÇgert. Es
werden Jabei, wie Jonges bewies, die Tubera Ischii voneinander
entfernt und der Unterrand der Symphysis nach vorn gedreht. Es
ist diese Haltung also ein GegenstÑck der Walcherschen Haltung,
wobei der Beckeneingang erweitert wird, wÄhrend hier ein Gleiches
mit dem Beckenausgang geschieht. Von vielen praktischen Aerzten
ist die sehr einfache Methode angewendet worden, und von manchen
wird berichtet, daÉ dadurch eine ÜAusgangszangeá erspart wurde.
Ich selbst sah bei einer V-para, die schon viermal mit Forceps ent-
bunden worden, auf diese Weise ein Kind von 4,75 kg geboren
werden.

In der medizinischen Sektion derselben Versammlung wurde
u. a. von Dr. Schreve, Direktor des StÄdtischen Krankenhauses
zu Rotterdam, einiges mitgeteilt Ñber Typhusbehandlung. Er
hat seit einiger Zeit die strenge dÑnnflÑssige DiÄt bei Typhus-
kranken aufgegeben und ist damit sehr zufrieden. Er gibt gehacktes
Fleisch, weichgekochte und zerhackte GemÑse, Kartoffeln, Erbsen,
Reismehl, Zwieback, Obstmus etc. Auch rÑhmt er die Pyramidon-
behandlung. Bei Anwendung von 1à200 mg Pyramidon steigend,
wo nÇtig bis zwÇlfmal am Tage, sah er ohne ungÑnstige Neben-
wirkungen vÇllige Euphorie eintreten, den Puls besser werden, das
Sensorium sich aufklÄren. Das Pyramidon wird gegeben, bis das
Fieber aufhÇrt.

Unser Historiker Dr. C. E. Daniels hat einen interessanten
Beitrag geliefert zur Geschichte des Katheters. J. B. van Hel-
mont, der Ärztliche Alchymist des 16. Jahrhunderts, hat in seinem
ÜDageraed oft Nieuwe Opkomst der Geneeskunstá (Morgenrot der
Heilkunde) beschrieben, daÉ er gesehen hatte, wie man den Harn
ablieÉ durch eine von einem silbernen Draht starr gehaltene silberne
RÇhre und daÉ dies sehr schmerzlich ist, Çfters miÉlingt und bis-
weilen Üviel Blut ausziehtá. Da hat er gesucht, bis er etwas ge-
funden hatte, das leicht biegsam ist und schmerzlos eingefÑhrt wird.
Er nahm ein schmales StÑck starker Leinwand und tauchte diese
ein in geschmolzenen weiÉen Wachs. Die mit Wachs Ñberzogene
Leinwand bestreicht er mit LeinÇl, das mit Bleioxyd aufgekocht ist.

Die derart gefirniÉte Leinwand nÄht er um einen Kupferdraht mit

einer flachen Naht. Dann wird die so gewonnene RÇhre noch ein-

mal gefirniÉt, und als Mandrin nimmt man einen Draht von ÜWal-
fischbeiná. Dieser Katheter lÄÉt sich biegen Üund ohne Schmerz
hundert (sic!) Mal am. Tage einfÑhrená. Ist er nun durch den

SchlieÉer hindurch in der Blase, so zieht man das Walfischbein her-
aus und setzt die Spritze an, Üund so lÄÉt man zur Blase hinaus
oder herein was man willá. Pinkhof (Amsterdam),

Korrespondenzen.

Erwiderung auf die Kritik meiner ÜGynÄkologieá durch

Herrn Prof. J. Klein (StraÉburg) in No. 9 dieser

Wochenschrift.

Von Prof. Dr. Sigmund Gottschalk in Berlin.

So miÉlich es ist, auf eine Kritik zu erwidern, so darf man doch
nicht schweigen, wenn sie sich auf unrichtigen Behauptungen aufbaut,

Sachlich bemÄngelt der Herr Referent meine angeblich prinzi-
pielle Bevorzugung des vaginalen Weges bei operativen Ein-
griffen. Wie steht es nun bezÑglich der Berechtigung dieses Vorwurfs?

BezÑglich der operativen Behandlung der Uterus-
myome sage ich (l. c., S. 192): Die vaginalen Myomotomien sind
im allgemeinen weniger lebensgefÄhrlich als die abdominalen. Es
gibt aber .Gegenanzeigen fÑr den vaginalen Operationsweg:
LÄÉt der untere Geschwulstpol sich nicht ins Becken hineindrÑcken
und von unten her dem Gesichtssinn zugÄnglich machen, sitzt das
Myom intraligamentÄr, hat es sich mehr nach vorn entwickelt,
Ñberragt der myomatÇse Uterus den Nabel, so rate ich zur Laparo-
myomotomieÅ(l. c., S. 195). Desgleichen operiere ich abdominal,
wenn dringender Wunsch auf Nachkommenschaft bei einer noch
jungen Frau und die MÇglichkeit, den Uterus zu erhalten, besteht
(S. 193), sowie bei Kontraindikation fÑr die Aethernarkose, weil die
vaginalen ZerstÑckelungsoperationen lÄnger dauern als die abdomi-
nale Operation und eine lÄnger dauernde Chloroformnarkose schÄd-
lich wirken kann (S. 196). â

Trotz ihrer lÄngeren, bis zweistÑndigen à in einem Falle so-
gar fast dreistÑndigen à Dauer werden die vaginalen ZerstÑcke-
lungsoperationen gut vertragen, Üder Shock bleibt aus, den eine
zweistÑndige Laparotomie so leicht zur Folge hatá (S. 194).

Aus letzterem Nachsatz hat der Herr Referent konstruiert,
ich hÄtte gesagt, ÜdaÉ eine abdominale Myomoperation zwei (!)
Stunden dauereá. Davon steht kein Wort in meinem Buche!
FÑr den objektiven Leser ist es klar, daÉ hier nur die zweistÑndige
vaginale mit der zweistÑndigen abdominalen Operation im all-
gemeinen bezÑglich ihrer RÑckwirkung auf das Herz verglichen
werden soll, von einer Laparomyomotomie ist dabei garnicht die
Rede. DaÉ es aber Laparotomien von zweistÑndiger Dauer gibt,
wird der Herr Referent fÑglich nicht bestreiten kÇnnen.

2..Zur Operation des Collumkarzinoms empfehle ich die
Laparotomie.

3. ÜBei der Operation der Pyosalpinx muÉ die Operartion per
laparotomiam als die konservativere angesehen werden, weil da-
bei mit grÇÉerer Schonung unter Kontrolle des Auges vorgegangen
werden kann.á (S. 236.)

4. BeiRuptur des ektopischen Fruchthalters, beim tubaren
Abort mit starker innerer Blutung, bei noch im Wachsen begriffener
extrauteriner Schwangerschaft ist Üdie Laparotomie die Ope-
ration der Wahlá à; ich spreche mich hierbei direkt gegen das
vaginale Vorgehen aus. (S. 251 u. 252.)

5. ÜBei Ovarialtumoren ist die Laparotomie mittels Üme-
dianen LÄngsschnittes im allgemeinen die geeignetste Methodeá.
(S. 290).

6. Bei chronischen pelveoperitonitischen Verwachsun-
gen, bei Darmverwachsungen ist die Laparotomie vorzuziehen.á
(S. 313).

Sapienti sat! Wie sorgfÄltig muÉ der Herr Referent mein Buch
gelesen haben, wenn er mir danach eine prinzipielle Bevorzugung
des vaginalen Operationsverfahrens vorwirft!

Genau so verhÄlt es sich mit der Behauptung des Herrn Refe-
renten, ich hÄtte die Pearsonschen Chinininjektionen in die Ligg.
lata bei Prolaps empfohlen, die ich nie geÑbt habe. TatsÄchlich
erwÄhne ich sie nur ganz nebenbei à nicht etwa bei der
Besprechung der Behandlung; daraus macht der Herr Refe-
rent eine ÜEmpfehlungá.

Der Herr Referent wirft ferner die Frage auf: ÜWer macht
heutzutage die Unterbindung der Vasa uterina bei Myomen?á Nun,
kein Geringerer als R. Olskausen sagt in seiner neuesten groÉen
Arbeit im Handbuch der GynÄkologie 1907, II. Auflage, I. Bd., S. 765
Ñber diese Operation folgendes: ÜWir glauben, daÉ diese Ope-
ration bisher lange nicht die Anerkennung gefunden hat,
welche sie verdient. Ihre groÉe Einfachheit und UngefÄhrlich-
keit empfiehlt sie fÑr solche FÄlle, in welchen man eingreifende
Myomoperationen wegen des Zustandes der Kranken vermeiden will,
oder wo die Kranken sich zur radikalen Operation nicht verstehen.
Doch mÑssen die FÄlle richtig ausgewÄhlt sein. In dieser Hinsicht
befolge man die von Gottschalk gegebenen Regeln.á.... Mit


